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Text 
                             Artikel II 
          (Anm: Übergangsrecht zur Nov. LGBl.Nr. 34/2008) 
 
  (1) Dieses Landesgesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner 
Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft. 
 
  (2) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes 
anhängige individuelle Verwaltungsverfahren sind nach den bisher 
geltenden Rechtsvorschriften weiterzuführen. 
 
  (3) Im Fall einer umfassenden Sanierung eines Gebäudes ist ein 
Energieausweis  (§ 39d) erst ab dem 1. Jänner 2009 zu erstellen. 
 
  (4) An im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes 
bestehenden Gebäuden im Sinn des § 39d Abs. 2 ist der 
Energieausweis  bis spätestens 1. Jänner 2009 auszuhängen. 
 
  (5) Nach bisher geltenden Rechtsvorschriften ausgestellte 
Energieausweise  gelten bis höchstens zehn Jahre nach dem Datum der 
Ausstellung als Energieausweise im Sinn dieses Landesgesetzes. 
 
  (6) Dieses Landesgesetz wurde einem Informationsverfahren im Sinn 
der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 204 vom 21.7.1998, 
S. 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998, ABl. Nr. L 217 vom 
5.8.1998, S. 18, unterzogen. 
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